
Schulveranstaltungen am Sonntag - Teilnahmepflicht
für SuS?
Beitrag von „O. Meier“ vom 21. April 2018 18:56

Schulgesetz NRW, §8, Absatz (1):

"Der Unterricht wird als Vollzeitunterricht in der Regel an wöchentlich fünf Tagen erteilt. Über
Ausnahmen entscheidet die Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger."

Keine Ahnung, ob das "reicht".
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